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Die Investitionsträger ergänzen diese Meldung um 
die in ihrem Verantwortungsbereich lagernden Teile 
usw. und stellen im Einvernehmen mit ihrer Haupt
verwaltung ibzw. mit dem Rat des Bezirkes fest, ob 
die seinerzat eingestellten Investitionen in den 
Jahren 1955 oder 1956 weitergeführt werden und ob 
die noch vorhandenen Teile für diese oder andere 
Investitionsvorhaben in diesen Jahren verwendet 
werden können.

Falls eine solche Verwendung möglich ist, sind die 
entsprechenden Werte in die Investitionspläne der 
betreffenden Jahre aufzunehmen. Der Investitions
träger hat die zuständige Filiale der Deutschen In
vestitionsbank über seinen Planträger hiervon un
verzüglich zu unterrichten.

2. Ist eine Verwendung der Teile für Investitionen der 
Jahre 1955 oder 1956 beim ehemaligen Investitions
träger nicht durchführbar, hat die für diesen Inve
stitionsträger zuständige Hauptverwaltung bzw. Rat 
des Bezirkes zu prüfen, ob

a) eine Verwendung für Investitionen bei anderen 
Investitionsträgern des eigenen Bereiches oder

b) bei anderen Planträgern besteht;

c) gegebenenfalls nach Komplettierung ein Export 
möglich ist. Zutreffendenfalls sind die zur Kom
plettierung und Exportierung erforderlichen 
Maßnahmen zu veranlassen.

3. Wenn eine Verwertung der Teile nach den Ziffern 1 
und 2 nicht erfolgen kann, sind die Teile dem 
Staatlichen Vermittlungskontor für Maschinen- 
und Metallreserven oder der zuständigen DHZ, ins
besondere der VHZ Schrott, anzubieten. Der tech
nische Leiter des abgebenden Betriebes hat dem 
Werkleiter nach sorgfältiger Prüfung anzugeben, 
ob es Sich bei diesen Teilen um noch handels
übliche oder anderen Betrieben zumutbare Teile 
oder um Schrottwerte handelt.

Das Staatliche Vermittlungskontor für Maschinen- 
und Metallreserven bzw. die DHZ haben sich inner
halb von vier Wochen nach Angebot zu entscheiden, 
ob die Teile übernommen werden oder nicht.

4. Falls eine Verwertung der Teile gemäß den Ziffern 1 
bis 3 nicht möglich ist, sind sie zu verschrotten. 
Wenn eine Verwertung der Teile für die Massen
bedarfsgüterproduktion möglich ist, sind sie für 
die Massenbedarfsgüterproduktion bereitzustellen.

5. Die Erlöse aus der Verwertung solcher Teile, die 
durch Kredite der Deutschen Investitionsbank 
finanziert wurden (gleichgültig, ob sie aus den 
Investitionsplänen der Jahre 1955 oder 1956, aus 
Exporten oder sonstigen Verkäufen, aus Ver
schrottung oder aus Abgaben zur Massenbedarfs
güterproduktion fließen), sind zur Abdeckung der 
zur Zeit von der Deutschen Investitionsbank ge
währten Kredite zu verwenden. 6

6. Falls derartige Gegenstände aus eigenen Umlauf
mitteln des Betriebes finanziert wurden, ist die 
Verwertung der Teile ebenfalls nach den Ziffern 1 
bis 4 durchzuführen. Falls die Aufwendungen noch 
aktiviert sind, sind die eingehenden Beträge hier
gegen zu verwenden.

7. Wurden die Teile usw. aus Investitionsmitteln be
zahlt, müssen die Erlöse an die zuständigen 
Filialen der' Deutschen Investitionsbank abgeführt 
werden. «

8. Falls die Erlöse nicht ausreichen, um .

a) die seinerzeit gewährten Kredite gänzlich oder 
teilweise an die Deutsche Investitionsbank zu
rückzuzahlen;

b) die aus Investitionsmitteln erfolgten Auf
wendungen;

c) die aus eigenen Umlaufmitteln erfolgten noch 
aktivierten Aufwendungen

abzudecken, haben die Betriebe gemäß den 
Muster-Anträgen A bis C (s. Anlagen 1, 2 und 3) je 
nach Erfordernis Abrechnungen und Anträge

a) wegen gänzlichen oder teilweisen Erlaß der 
Kredite;

b) wegen Ausbuchung der aktivierten Werte oder

c) wegen Erstattung der aus Umlaufmitteln finan
zierten noch aktivierten Beträge*

zu stellen.

9. Die Anträge nach den Mustern A bis C sind von 
den Hauptauftragnehmern (gleichzeitig für deren 
Subunternehmer) und von den Investitionsträgern 
mit Angabe der Bezirksfiliale der Deutschen 
Investitionsbank an die zuständigen Hauptverwal
tungen oder Räte der Bezirke einzureichen.

Die Hauptverwaltungen bzw. die Räte der Bezirke 
prüfen diese Anträge und schlagen vor, in welcher 
Höhe Preisreduzierungen stattfinden, Ausbuchun
gen vorgenommen und Aufwendungen noch er
stattet werden sollen. Zu diesem Zwecke sind die 
einzelnen Anträge in einer Aufstellung mit den 

_ eben erwähnten Vorschlägen zusammenzufassen 
und neben den Einzelanträgen bis 30. November 
1955 an die Deutsche Investitionsbank Haupt
abteilung II weiterzuleiten. Über die Anträge ent
scheiden ein Stellvertreter des Ministers der 
Finanzen und ein Stellvertreter des Vorsitzenden 
der Staatlichen Plankommission gemeinsam.

10. Die Anträge der Betriebe haben die Unterschriften 
des Werkleiters und des Hauptbuchhalters zu 
tragen. Die Vorschläge der Hauptverwaltungen 
bzw. der Räte der Bezirke müssen vom Hauptver
waltungsleiter und dem Hauptbuchhalter bzw. vom 
Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Be
zirkes unterschrieben sein.

11. Die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung 
dieser Anordnung sind sofort in Angriff zu 
nehmen, um zu gewährleisten, daß die Abwicklung 
der Kredite und die Verwendung der Teile bis 
Ende dieses Jahres abgeschlossen sind.

Berlin, den 12. September 1955

Ministerium der Finanzen

I. V.: L e h m a n n
Stellvertreter des Ministers


